
                                                                                         
    

                        

Änderungsantrag gem. § 12 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt

Hannover auf der Sitzung des Stadtbezirksrates Südstadt-Bult am 20.06.2018 zur Drucksache   
1091/2018 „Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1832 - Wiesenstraße“ 

Hannover, 19.06.2018

Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 1832 - Wiesenstraße

                                                                                                                        
Der Bezirksrat möge beschließen :

In  der   Drucksache  Nr.    1091/2018      wird  auf  Seite  4  der  zweite  Abschnitt  unter  dem zweiten

Spiegelstrich  wie folgt erweitert :

Die WGH  ist verpflichtet , bis drei Monate nach Baufertigstellungstermin die zugesagten 
Belegrechtswohnungen in der Südstadt nachzuweisen und der Verwaltung zur Vermietung zu melden.

Begründung :

Der Stadtbezirk Südstadt-Bult möchte weithin ein sozial ausgewogener Stadtbezirk sein. Hierfür ist es 
notwendig, dass auch eine Mischung des Wohnungsangebots vorhanden ist.  Deshalb möchte der 
Bezirksrat sichergestellt haben, dass mit Fertigstellung des Bauprojektes  der dringend benötigte 
Wohnraum in dieser Preiskategorie  sofort verfügbar ist.
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